
Informationen zur BESONDEREN PRÜFUNG  

Kurzinformation zum Überblick  

Wer die Erlaubnis zum Vorrücken in die Jgst. 11 des Gymnasiums knapp verfehlt hat (6 in 

einem oder 5 in zwei Vorrückungsfächern), kann sich durch eine Prüfung in Deutsch, 

Mathematik und der ersten oder zweiten Fremdsprache im September der Besonderen 

Prüfung unterziehen. Die Prüfung wird nach den Lehrplänen des Gymnasiums am Gymnasium 

durchgeführt. Mit der Besonderen Prüfung wird der mittlere Schulabschluss erworben. Nur 

wenn der Notendurchschnitt, der bei der Besonderen Prüfung erzielten Noten in den 

Prüfungsfächern 3,33 oder besser ist, kann der Schüler an die Fachoberschule übertreten.  

Schulrechtliche Situation  

Die Erlaubnis zum Vorrücken in die Jgst. 11 des Gymnasiums schließt einen mittleren 

Schulabschluss ein [Art. 25 (2) EUG]. Eine bestandene Besondere Prüfung ermöglicht hingegen 

nicht den Eintritt in die Oberstufe des Gymnasiums. Die Besondere Prüfung kann nur im 

unmittelbaren Anschluss an die 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums abgelegt (§98 GSO) und 

nach Absatz (7) bei Nichterfolg im Anschluss des Schulbesuchs der 10. Jahrgangstufe einmal 

wiederholt werden. Sie ist bestanden bei mindestens dreimal 4 oder höchstens einmal 5 und 

dafür mindestens einmal die Note 3. Der Antrag muss spätestens eine Woche nach 

Aushändigung des Jahreszeugnisses am besuchten Gymnasium gestellt werden. 

Ein Übertritt an die Fachoberschule nach bestandener Besonderer Prüfung (BPr.) ist nur 

möglich, wenn der Durchschnitt der bei der BPr. erzielten Noten in den drei Prüfungsfächern 

3,33 oder besser ist. War die geprüfte Fremdsprache nicht Englisch, so kann anstelle der Note 

Latein oder Französisch der BPr. die Note des Faches Englisch aus dem Jahreszeugnis der 10. 

Jgst. des Gymnasiums übernommen werden.  



Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Prüfung  

Entscheidend für den Erfolg bei der Besonderen Prüfung werden immer die ausreichende 

Motivation und der Leistungsstand des Schülers sein. Zur Vorbereitung der Prüfung ist es 

daher sinnvoll.  

Neben der Vorbereitung auf die Prüfung selbst sollten aber immer auch alternative 

Möglichkeiten innerhalb des Schulsystems ins Auge gefasst werden. Bei deren Erfassung und 

Darstellung können die Beratungslehrkräfte an den Schulen wertvolle Hinweise und 

Hilfestellungen geben.  

Schulpädagogische Hinweise  

Die Aufgaben der Besonderen Prüfung umfassen den Jahresstoff der 10. Jahrgangsstufe des 

Gymnasiums und sind der Abschlussprüfung der Realschule entsprechend, zeitlich erheblich 

umfangreicher als die üblichen Schulaufgaben. Daher werden sie nicht selten unterschätzt. 

Die Prüfungsvorbereitung in den Ferien sollte sich an den früheren Aufgaben der 

Besonderen Prüfung und an den Lerndefiziten in den drei Prüfungsfächern orientieren.  

Im Monat August bekommen die Teilnehmer im Rahmen eines E-Learning-Programms 

Hilfestellungen zur Prüfungsvorbereitung.  

Informationen hierzu sind auf der Webplattform unter der Adresse: www.vsbayern.de 

eingestellt.  
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